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Artikel I-13: Bereiche mit geteilter Zuständigkeit Geteilte Zuständigkeiten

(1) Die Union teilt ihre Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten, wenn ihr die Verfassung eine

Zuständigkeit für nicht in den Artikeln I-12 und I-16 genannte Bereiche zuweist.

(2) Die Union und die Mitgliedstaaten teilen sich ihre Zuständigkeit insbesondere in folgenden

Bereichen:

− Binnenmarkt,
− Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts,
− Landwirtschaft und Fischerei, ausgenommen die Erhaltung der biologischen Meeresschätze,
− Verkehr und transeuropäische Netze,
− Energie,
− Sozialpolitik hinsichtlich der in Teil III genannten Aspekte,
− Gleichstellung der Geschlechter und Nichtdiskriminierung,
− wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt,
− Umwelt,
− Verbraucherschutz,
− Sicherheitsmaßnahmen von gemeinsamem Interesse im Bereich des Gesundheitswesens,
− Tierschutz.

(3) In den Bereichen Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt ist die Union für die

Durchführung von Maßnahmen, insbesondere die Festlegung und Durchführung von Programmen

zuständig, ohne dass diese Ausübung der Zuständigkeit der Union den Mitgliedstaaten die

Ausübung ihrer Zuständigkeiten verwehrt.

(4) In den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe ist die Union für die

Durchführung von Maßnahmen und die Gestaltung einer gemeinsamen Politik zuständig, ohne dass

diese Ausübung der Zuständigkeit der Union den Mitgliedstaaten die Ausübung ihrer

Zuständigkeiten verwehrt.

(5) Im Bereich des Binnenmarktes kann die Union Wettbewerbsregeln festlegen, ohne dass



diese Ausübung der Zuständigkeit der Union den Mitgliedstaaten die Ausübung ihrer

Zuständigkeiten verwehrt.

Explanation (if any) :

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist neben dem Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft das
nationale Wettbewerbsrecht weiterhin grundsätzlich parallel anwendbar (vgl. Rs. 14/68, Slg. 1969,
1, Rn. 3 f.; verb. Rs. 253/78 und 1-3/79, Slg. 1980, 2327, Rn. 15). Es handelt sich also keinesfalls
um eine ausschließliche Zuständigkeit, sondern um eine Sonderkategorie der geteilten
Zuständigkeit wie die Bereiche der Artikel I-13 Absatz 3 und 4.
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